

        

                
            
            
                                    [image: ]                
            

        

                                
        
        
    COMPLIANCEdigital

            
                
    
        
            
        

        
    


                                    	
        Kontakt    
	
        |
    
	
        Impressum    
	
        |
    
	
        Datenschutz    
	
        |
    
	
        AGB    
	
        |
    
	
        Hilfe    

                                Hilfe zur Suche
            

        


        
            

                


                
                        Ihr Warenkorb ist leer


                    
    
                    Login | Registrieren            




    Sie sind Gast




                    

                


                
                    
                        	
        Home
        	
                Nachrichten
            
	
                Top Themen
            
	
                Rechtsprechung
            
	
                Neu auf
            


    
	
        Inhalt
        	
                eJournals
            
	
                eBooks
            
	
                Rechtsprechung
            
	
                Arbeitshilfen
            


    
	
        Service
        	
                Infodienst
            
	
                Kontakt
            
	
                Stellenmarkt
            
	
                Veranstaltungen
            
	
                Literaturhinweise
            
	
                Links
            


    
	
        Bestellen
    
	
        Über
        	
                Kurzporträt
            
	
                Mediadaten
            
	
                Benutzerhinweise
            


    



                        

                        

                    
                


                


            

        


        

            
                

    
        Regelgetreu entscheiden.

        COMPLIANCEdigital

    


    
        
            
                [image: ]
            

            
                Gratis testen

                ganz unverbindlich

            

        

    

                                                                                                                        
    
        
            
                [image: ]
            

            
                Jetzt bestellen

            

        

    

    
        
            
                [image: ]
            

            
                Günstige Bürolizenz

                für bis zu 3 Nutzer

                    Jetzt anfragen per Mail

                    oder
                    
(030) 25 00 85-295/ -296
                

            

        

    

    
        
            [image: ]
        

        
            Infodienst …

            
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    

                    

            

        

    





    
        [image: WiJ – Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V., Open Access, frei verfügbar.]    



    
        
            Neu auf COMPLIANCEdigital

        
    
            	
                                                WiJ – Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. – Heft 02 (2023)
                                            
	
                                                Zeitschrift für Corporate Governance (ZCG) – Heft 02 (2024)
                                            
	
                                                Zeitschrift Interne Revision (ZIR) – Heft 02 (2024)
                                            
	
                                                Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) – Heft 02 (2024)
                                            
	
                                                PinG Privacy in Germany (PinG) – Heft 02 (2024)
                                            
	
                                                Zeitschrift für Compliance (ZfC) – Heft 04 (2023)
                                            
	
                                                IT-Governance
                                            
	
                                                Auditing Payroll
                                            
	
                                                Revision des Facility-Managements
                                            
	
                                                IFRS-Abschlussanalyse
                                            


    

    
        
            Literatur-News

        
    
    	
            Anforderungen an Compliance-Strukturen im Krankenhaus        
	
            Risikomanagement und Risikocontrolling        
	
            Unternehmensstrafrecht und Criminal Compliance        


    
        mehr …    



    
        
            Rechtsprechung

        
    

    [image: Logo WilmerHale]     Rechtsprechung zur Compliance

    mehr …

     Zum Unternehmensprofil


    
        
            
                Ihre Vorteile

            
        

        	Treffsicheres Wissen für die Compliance mit angrenzenden Themenfeldern wie z.B. Risk Management,
                Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, Datenschutz, Fraud, Corporate Governance, Interne
                Revision …
	Mit branchenrelevantem Spezialwissen, z.B. für Banken/Finanzinstitute, Versicherungen, Öffentliche
                Verwaltung, Industrie und Handel
            
	Mehr als 5000 qualitätsgeprüfte Dokumente - unbegrenzter Zugriff, Download und Ausdruck sämtlicher
                Volltexte im günstigen Jahresabonnement
            



        
            Jetzt Testzugang erhalten!        

    



    
        
            Compliance-Partner intern

        
    
    	
            Absolventen stellen sich vor        
	
            Auch in Zukunft gemeinsam: Mitarbeiterqualifizierung für die Deutsche Bank AG        
	
            Absolventen stellen sich vor        


    
        mehr …    



    
        
            Veranstaltungskalender

        

        	
                    
                        12.04.
                                            
                    
                    Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)

                
	
                    
                        17.04.
                                            
                    
                    Sanktions- und Embargo-Compliance - Basic

                
	
                    
                        22.04.
                                            
                    Berlin
                    Healthcare Compliance Officer (HCO)

                


        

        

            mehr …
        

        
    
    
        
            
                Am häufigsten gesucht

            
        
        
                            Analyse                            deutschen                            Rahmen                            Risikomanagements                            Institut                            Instituts                            Deutschland                            Kreditinstituten                            Revision                            Ifrs                            Banken                            Bedeutung                            deutsches                            Management                            Controlling                    

    

    
        Social Media

    
    [image: Twitter]    [image: Facebook]
    
        COMPLIANCEdigital

    
    
       ist ein Angebot des
    

     [image: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG] 
            


            
                     

            
            [image: Nachhaltigkeitsprüfung durch Abschluss- und Wirtschaftsprüfer geplant]            Nachhaltigkeitsprüfung durch Abschluss- und Wirtschaftsprüfer geplant

            Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat den Referentenentwurf zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in deutsches Recht veröffentlicht.

        
            
            [image: EU-Lieferkettenrichtlinie nimmt entscheidende Hürde]            EU-Lieferkettenrichtlinie nimmt entscheidende Hürde

            Die EU-Lieferkettenrichtlinie „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ (CSDDD) hat eine entscheidende Hürde genommen, da eine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten sie unterstützt, um Menschenrechte zu schützen.
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            Die Frauenquote an der Spitze mittelständischer Unternehmen ist zuletzt wieder deutlich auf 15,8 Prozent gesunken.

        
            
            [image: Gender Pay Gap weiterhin hoch]            Gender Pay Gap weiterhin hoch

            Frauen verdienen im Job weiterhin deutlich weniger als Männer. Den Gender Gap auf dem Arbeitsmarkt beziffert das Statistische Bundesamt für das Jahr 2023 auf 39 Prozent.
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            Der Aufsichtsrat hat eine wichtige Rolle, wenn die potenziellen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf das Geschäftsmodell und die Wettbewerbsfähigkeit verantwortungsvoll gewürdigt werden.

        
    




    Nachrichten

        
                    
            
                                    CSDDD
                                 
                28.02.24

            

            EU-Lieferkettenrichtlinie erneut blockiert
                            [image: EU-Lieferkettenrichtlinie erneut blockiert]
                        
                Die EU-Lieferkettenrichtlinie „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ (CSDDD) steht auf der Kippe. Eine geplante Abstimmung wurde erneut vertagt, da mehrere EU-Mitgliedstaaten ihre Enthaltung angekündigt hatten, was wie ein Nein gewirkt hätte. Eine Mehrheit für die Richtlinie schien deshalb unwahrscheinlich.
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                ChatGPT, Gemini & Co. haben in deutschen Unternehmen noch einen schweren Stand. Erst 3 Prozent nutzen generative Künstliche Intelligenz bereits zentral im Unternehmen.
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                Obwohl das Bedrohungspotenzial durch Cyberattacken zunimmt, wird das Risiko nach wie vor unterschätzt.
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                Mit neuen Vorgaben sollen die Verlässlichkeit und die Vergleichbarkeit von ESG-Ratings gestärkt werden.
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                            [image: EU-Lieferkettenrichtlinie droht zu scheitern]
                        
                Die EU-Lieferkettenrichtlinie „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ (CSDDD) droht zu scheitern. Deutschland werde der Richtlinie nicht zustimmen, teilt die FDP im Vorfeld der Abstimmung im EU-Rat am 9.2.2024 mit.
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                BGH (2. Strafsenat), Beschluss vom 18.11.2020 – 2 StR 246/20
            

                            Geschäftlich agierende Täter (hier: externer Beschaffer von Schulbüchern für Schulen) unterliegen besonderen Erkundigungspflichten hinsichtlich der für sie (straf-)rechtlich relevanten Rechtsänderungen, die im Zusammenhang mit den Schutzgütern ihrer spezifischen Berufsausübung stehen. Ein Verbotsirrtum ist nur dann unvermeidbar, wenn der Täter unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit, ihres Lebens- bzw. Berufskreises unter Anspannung des ihres Gewissens und unter Einsatz aller Erkenntniskräfte und sittlichen Wertvorstellungen nicht in der Lage war ausgeübtes Unrecht einzusehen; im Zweifel ist bei einer verlässlichen Person Auskunft einzuholen.

Normen: §§ 17 S. 1, 333 Abs. 3 Nr. 2, 334 Abs. 1 StGB

Dem Angeklagten war in mehr als 20 Fällen Bestechung (§ 334 StGB) bzw. Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) vorgeworfen worden. Er hatte über Jahre hinweg als Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH an Schulen Lehrbücher in Form von Leih- und Kaufexemplaren vertrieben. Die Leih- bzw. Kaufentscheidung traf jeweils die Schulleitung. Nach der Auslieferung der Bücher ließ der Angeklagte dem jeweiligen Förderverein der Schule Geldbeträge zwischen rd. 1.000 und 2.900 Euro zukommen, was, wie ihm bewusst war, Einfluss auf die Auftragsvergabe in der Zukunft haben konnte.

Das Landgericht nahm zugunsten des Angeklagten einen unvermeidbaren Verbotsirrtum gem. § 17 StGB an und sprach ihn daher frei. Der BGH hob das Urteil auf. Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung kommt ein Verbotsirrtum nur in Betracht, wenn dem Täter die Einsicht fehlte Unrecht zu tun, wobei es nicht auf die Kenntnis der Strafbarkeit ankommt, sondern ausreichend ist, dass sich der Täter hätte erkennen können, dass er Unrecht tut. Ist der Täter geschäftlich tätig, so unterliegt er besonderen Erkundigungspflichten hinsichtlich seiner Tätigkeit bzw. seines spezifischen Geschäftsfeldes. Dazu gehört auch die Selbstinformationspflicht über geltende einschlägige Rechtsvorschriften inklusive das „Sich auf dem Laufenden halten“.

Unterlagen die jeweiligen Schulleiter selbst einem Irrtum, entlastet dies den Angeklagten nicht, denn auch diese hätten den Irrtum selbst erkennen können. Im Übrigen hätte sich der Angeklagte für eine etwaige Unvermeidbarkeit eines Irrtums auf Entscheidungen in ähnlich gelagerten Sachverhalten (insbesondere der so genannte Schulfotographen-Fall, BGH, Urteil vom 26.5.2011 – 3 StR 492/10) nur berufen können, wenn er diese Entscheidung auch gekannt hätte.
                        

            

        
	
            
                BGH (5. Strafsenat), Beschluss vom 03.03.2020 – 5 StR 595/19
            

                            Lässt ein formeller Geschäftsführer (Strohmann) einen faktischen Geschäftsführer neben sich gewähren, treffen ihn hinsichtlich des die operativen Unternehmensaufgaben wahrnehmenden faktischen Geschäftsführers Überwachungspflichten. Diese Pflichten verletzt der formelle Geschäftsführer insbesondere dann, wenn er Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten des faktischen Geschäftsführers hatte und nichts unternimmt. Diese Umstände können ein vorsätzlich pflichtwidriges Handeln des formellen Geschäftsführers i. S. d. § 266a StGB begründen. Die Verdachtsmomente müssen sich dabei nicht unmittelbar auf die Verletzung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten beziehen.


Normen: § 266a StGB


Das Landgericht hat den Angeklagten K. wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) in 18 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Den Angeklagten S. hat es wegen § 266a StGB in 16 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Den Angeklagten P. hat es wegen § 266a StGB in 34 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Die Kammer hat zunächst tragend festgestellt, dass eine vorsätzliche Verletzung der Abführungspflicht durch die Angeklagten K. und S. gegeben ist. K. wusste, dass er nur als Strohmann fungierte und hielt es für sehr wahrscheinlich, dass der Anklagte P. als faktischer Geschäftsführer über die K.B.-GmbH in erheblichem Umfang Arbeitnehmer „schwarz“ beschäftigte, was er billigend in Kauf nahm. Als formeller Geschäftsführer übte K. dabei keinerlei Kontrolle aus. Der formelle Geschäftsführer, der einen faktischen Geschäftsführer neben sich gewähren lässt, ist wie ein Delegierender zu behandeln. Infolgedessen treffen ihn hinsichtlich des die operativen Unternehmensaufgaben wahrnehmenden faktischen Geschäftsführers Überwachungspflichten, die er insbesondere dann verletzt, wenn er Anhaltspunkte für dessen Fehlverhalten hatte und nichts unternimmt. Die Verdachtsmomente müssen sich dabei nicht unmittelbar auf die Verletzung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten beziehen. Diese Umstände begründen einen Vorsatz des Strohmanngeschäftsführers im Hinblick auf § 266a StGB. Hinsichtlich des formellen Geschäftsführers S. hat das Landgericht ebenfalls tragend festgestellt, dass er seinen Pflichten als Geschäftsführer nicht nachkommen wollte und gleichsam damit rechnete, dass die K.B.-GmbH in der Folge keine Sozialversicherungsbeiträge abführen würde.

                        

            

        
	
            
                BGH (1. Strafsenat), Beschluss vom 24.09.2019 – 1 StR 346/18
            

                            Irrt der Arbeitgeber über seine rechtliche Stellung als Arbeitgeber oder die damit verbundene Rechtspflicht zum Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen, unterliegt er einem vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtum gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 StGB, der eine Strafbarkeit wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt gemäß § 266a StGB entfallen lässt.


Normen: §§ 266a, 16 StGB


Wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt macht sich in allen Varianten des § 266a StGB nur strafbar, wer zumindest bedingt vorsätzlich handelt. Dies setzt voraus, dass der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs als möglich und nicht ganz fernliegend erkennt (Wissenselement) und dass er ihn billigt oder sich um des erstrebten Ziels willen zumindest mit der Tatbestandsverwirklichung abfindet (Willenselement). Bei pflichtwidrig unterlassenem Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen (§ 266a Abs. 1 und 2 StGB) handelt der Täter nur dann vorsätzlich, wenn er bei einer zumindest laienhaften Bewertung der Umstände des Einzelfalls erkannt hat, dass er eine rechtliche Stellung als Arbeitgeber innehaben und eine sozialversicherungsrechtliche Beitragsabführungspflicht bestehen könnte. Die bloße Erkennbarkeit reicht insoweit nicht aus. Es genügt danach nicht mehr, dass der Täter die für die Eigenschaft als Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die daraus resultierenden sozialversicherungsrechtlichen Pflichten maßgeblichen tatsächlichen Umstände ohne zutreffende rechtliche Einordnung erkannt hat. Vielmehr muss der Täter nunmehr über die Kenntnis der insoweit maßgeblichen tatsächlichen Umstände hinaus auch die (außerstraf-)rechtlichen Wertungen des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts – zumindest als Parallelwertung in der Laiensphäre – nachvollzogen haben. Er muss demnach seine rechtliche Arbeitgeberstellung und die damit verbundene sozialversicherungsrechtliche Abführungspflicht zumindest für möglich gehalten und deren Verletzung billigend in Kauf genommen haben. Irrt der Täter über seine Arbeitgebereigenschaft oder die hieraus resultierende Abführungspflicht, unterliegt er einem Tatbestandsirrtum gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 StGB und handelt nicht vorsätzlich.
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